
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/3/29 89/17/0191
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1990

Index

L37069 Kurzparkzonenabgabe Parkabgabe Parkgebühren Wien

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

ParkometerG Wr 1974 §1 Abs3 idF 1983/042 ;

StVO 1960 §25 idF 1982/275 ;

StVO 1960 §52 lita Z13d;

StVO 1960 §52 lita Z13e;

Rechtssatz

Eine - über die Kennzeichnung der Kurzparkzone bei der Einfahrt in die Zone durch ein Verkehrszeichen nach § 52 lit a

Z 13d StVO und bei der Ausfahrt aus der Zone durch ein solches nach § 52 lit a Z 13 e - hinausgehende

Kenntlichmachung der Kurzparkzone ist zur Gesetzmäßigkeit der Kundmachung nicht erforderlich.
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